
 

 

Rubrik: Nachlassverfahren 
Unterrubrik: Definitive Nachlassstundung 
Publikationsdatum: SHAB 24.08.2022 
Zusätzliche Publikationen: KABSG 24.08.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.08.2027 
Meldungsnummer: NA02-0000000894 
 

Publizierende Stelle 
Kreisgericht See-Gaster, Bahnhofstrasse 4, 8730 Uznach

Definitive Nachlassstundung Vinothek Rauch AG

Gesuchstellende Partei:  
Vinothek Rauch AG 
CHE-112.414.768 
Kniestrasse 31 
8640 Rapperswil SG 

Der gesuchstellenden Partei wurde die definitive Nachlassstundung gewährt. 

Verfügende Stelle:  
Kreisgericht See-Gaster, Einzelrichter der 1. Abteilung, Bahnhofstrasse 4, 8730 Uznach 

Sachwalter:  
Michael Städeli, altrimo ag, Rorschacher Strasse 302, 9016 St. Gallen 

Dauer der Nachlassstundung: 6 Monate 
Ablauf der Nachlassstundung: 23.02.2023 

Rechtliche Hinweise:  
Publikation nach SchKG Art. 296. 

Bemerkungen:  
Eine schriftliche Begründung dieses Entscheids wird nachgeliefert, wenn eine Partei oder 
ein Gläubiger dies innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung des Entscheids verlangt. 
Wird keine Begründung verlangt, so gilt dies als Verzicht auf die Anfechtung des 
Entscheids mit Beschwerde (Art. 239 Abs. 2 ZPO). Unabhängig davon ist der Entscheid 
sofort vollstreckbar. Die Gerichtsferien gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO).
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